
Patrick Weisskopf

Interpellation

Zweistöckiges Gebäude

Am 25.08.2022 konnten wir über das neue Gemeindezentrum unddie einstöckige Bibliothek

abstimmen.

Nun, der Neubauschreitet zünftig voran. Erstaunt hat viele Passanten, dass auf der

Visualisierung der Bau-Abschrankungbeider Schlossstrasse dem geplanten

Verwaltungsgebäude,statt ein eingeschossiges, nun ein zweigeschossiges Gebäude

vorgelagert ist.

VRRRENNER)=

  
Volksabstimmung
vom 25. September 2022

her den Kähmohnermntsbenchluss. Nr. 4310 vom 27; Jun! 2022
batreffend Erstellung des Noubaus Gemeindezantrum und der

Biblioihen. |

     
Hierzu meine Fragen:

1. Im Abstimmungsbüchlein wird eine einstöckige Bibliothek angepriesen und

abgebildet. Wie kommtes, dass nun, ohnedie Stimmberechtigten zu fragen, ein

zweistöckiges Gebäudeerst auf der Bau-Abschrankung«visualisiert» wird?

2. Wer hat das angeordnet undist es überhaupt rechtens, dass Abstimmungsobjekte im

Nachhinein vom Gemeinderat oder Verwaltung ohneLegitimation dermassen in den

Proportionen abgeändert werden?

3. Wieviel wird diese Aufstockung (mehr) kosten?

4. Bei knappen Finanzen muss doch vorsichtig budgetiert werden. Wo gedenktder

Gemeinderat dieses Geld herzunehmen?

Gerneerwarte ich Antwortenzu der Legitimation solchen Handelns und ob, undfalls wann,

ein Nachtragskredit zu erwartenist.

Besten Dank für die Beantwortungder Fragen

GAL-
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